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STANDPUNKT

Die Berufsschullehrerverbände ha-
ben am 25. Juli 2006 in einem Ge-
spräch im Staatsministerium den Weg-
fall der steuerlichen Förderung des
häuslichen Arbeitszimmers und die
drohenden GEZ-Gebühren für Leh-
rer-PCs ab 1. Januar 2007 themati-
siert.

In Pressemeldungen wurde behaup-
tet, dass Lehrer ab 1. Januar 2007
für die beruflich genutzten PCs zu-
sätzliche GEZ-Gebühren über mo-
natlich 17,90 EUR bezahlen müssen.
Zu Recht waren die Lehrkräfte über
diese Pläne empört; sie haben sich
an die Berufsschullehrerverbände ge-
wandt und um Klärung gebeten.
Bezüglich der GEZ-Gebühren für
Lehrer-PCs hat uns das Staatsminis-
terium am 26. Juli 2006 mitgeteilt,

dass Lehrer grundsätzlich keine zu-
sätzlichen GEZ-Gebühren bezahlen
müssen. Diese Klarstellung ist ein
Erfolg der BLV! Der Text ist im In-
ternet unter www.blv-bw.de zu fin-
den.

Außerdem haben wir in der Arbeits-
zimmerfrage das Land Baden-
Württemberg aufgefordert, die fi-
nanziellen Nachteile durch die
steuerlichen Änderungen im Ein-
kommensteuergesetz auszugleichen.
Als Protest überreichten die BLV-Ver-
treter ca. 10.000 Unterschriften der
Kolleginnen und Kollegen an beruf-
lichen Schulen, die sich mit der BLV-
Aktion solidarisch erklärt und hinter
unsere Forderung gestellt haben.

Herbert Huber

Häusliches Arbeitszimmer, Unterschriftenliste
und GEZ-Gebühren für Lehrer-PCs

Standpunkt:

• Die Lehrkräfte sind zu Recht em-
pört und protestieren gegen den
Wegfall der steuerlichen Aner-
kennung des häuslichen Arbeits-
zimmers! 

• Die BLV fordern für die Lehr-
kräfte einen finanziellen Aus-
gleich durch das Land Baden-
Württemberg! 

• Die BLV weisen unmissverständ-
lich darauf hin, dass das häus-
liche Arbeitszimmer zur Vor-
und Nachbereitung des Unter-
richts, zu Korrekturen und zur
Aufbewahrung der personenbe-
zogenen Daten der Schülerin-
nen und Schüler weiterhin un-
verzichtbar ist!

Herbert Huber und Bernhard
Arnold freuen sich über
10.000 Unterschriften.

Protest geben den Wegfall
der steuerlichen Förderung
des Arbeitszimmers: 
BLV-Vertreter geben im
Staatsministerium die 
Unterschriftenlisten ab.

V.l.n.r.: Herbert Huber,
Bernhard Arnold

!
GEMEINSAM
sind wir stark!



Am 19. Mai 2006 haben sich dbb
tarifunion sowie ver.di und die Tarif-
gemeinschaft deutscher Länder (TdL)
im längsten Tarifkonflikt seit Jahr-
zehnten nach wochenlangen Streik-
aktionen auf Eckpunkte eines neuen
Tarifvertrags für den Bereich der
Länder (TV-L) geeinigt, welche bis
zum Ende schwer umkämpft waren.
Das neue Tarifrecht wird am 1. No-
vember 2006 in Kraft treten. Die
Eckpunkte können Sie dem eigens
verfassten Info des AK Angestellte der
BLV entnehmen (s. auch www.blv-
bw.de). Der Angriff auf den Flächen-
tarifvertrag konnte abgewehrt wer-
den. Nunmehr müssen diese Eck-
punkte in einem Tarifvertragstext zu-
sammengeführt werden. Mittlerweile
ist ein eigenständiger Tarifvertrag
zur Überleitung der bisher nach BAT
Beschäftigten vereinbart worden.
Die tariflichen Sonderregelungen für
Lehrerinnen und Lehrer werden in
einem eigenen Paragraphen des be-
sonderen Teils Verwaltung aufge-
nommen. Es erfolgt endlich eine seit
Jahrzehnten geforderte tarifliche Ein-
gruppierung der Lehrkräfte im An-
gestelltenverhältnis. Die bisher ein-
seitig vom Finanzministerium fest-
gelegten Richtlinien über die Ein-
gruppierung müssen durch einen
Tarifvertrag abgelöst werden. Die

Verhandlungen hierzu werden in den
kommenden Wochen geführt. Erst
danach kann Ihnen mitgeteilt wer-
den, welcher Entgeltgruppe Sie zu-
geordnet werden. 

Das neue Tarifrecht bringt einige
grundlegende Änderungen mit sich:
- Tarifvertrag über Einmalzah-

lungen: Bereits am 1. Juli 2006
ist der Tarifvertrag über Einmal-
zahlungen für die Jahre 2006 und
2007 in Kraft getreten, welcher im
Rahmen seines Geltungsbereichs
nach Vergütungs-/Lohngruppen
gestaffelte Einmalzahlungen mit
den Bezügen für Juli 2006 sowie
für Januar und September 2007
und ab 2008 eine lineare Erhö-
hung der Tabellenentgelte um 2,9
v.H. vorsieht: Juli 2006: 150,- EUR
für Vergütungsgruppen X bis V c;
100,- EUR für Vergütungsgruppen
V b bis III, II b, IIa nach Aufstieg
aus Verg.Gr. III und künftiger Zu-
ordnung zur E 12; 50,- EUR für Ver-
gütungsgruppen II a ohne Auf-
stieg aus Verg.Gr. III sowie I b bis I.
Januar 2007: Nach den neuen
Entgeltgruppen gestaffelte Einmal-
zahlungen in Höhe von 310,- EUR,
210,- EUR bzw. 60,- EUR. Septem-
ber 2007: 450,- EUR, 300,- EUR
bzw. 100,- EUR.  

- Neue Entgelttabelle zum 1. No-
vember 2006 mit max. 6 Stufen
(2 Grundstufen und max. 4 Erfah-
rungsstufen). Bewährungs-, Fall-
gruppen- und Tätigkeitsaufstiege
wird es unter bestimmten Voraus-
setzungen nur noch übergangs-
weise geben. Hauptmerkmal der
neuen Entgelttabelle ist die Ent-
koppelung des Entgelts vom Le-
bensalter der Beschäftigten. Ent-
fallen sollen wie bereits beim
TVöD der Kommunen und des Bun-
des familienbezogene Gehaltsbe-
standteile. Für bis 31. Dezember
2006 geborene Kinder sind in Be-
zug auf die kinderbezogenen Teile
des Ortszuschlags und den So-
zialzuschlag Besitzstandsregelun-
gen vorgesehen. 

- Einführung variabler und leis-
tungsorientierter Bezahlinstru-
mente wie z.B. Leistungsprämien,
Leistungszulagen und ertragsbe-
zogene Zahlungen. Im Jahr 2007
steht ein Volumen von 1 % der
ständigen Monatsentgelte des
Vorjahres zur Verfügung. Ziel-
größe ist ein Volumen von 8 %.  

Die BLV kämpfen weiterhin für einen finanziellen Ausgleich beim häus-
lichen Arbeitszimmer. Unterstützen Sie uns bei der Postkartenaktion!

TV-L statt BAT: Angestellte müssen sich auf
neues Tarifrecht einstellen
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„Denn sie wissen nicht,

wo wir es tun!“

Berufsschullehrerverbände

Baden-Württemberg e.V.

Ottmar
Wiedemer

„Ich protestiere gegen den Wegfall der steuerlichen Anerkennung des häuslichen Arbeitszimmers!“

„Ich verlange dafür einen finanziellen Ausgleich durch das LandBaden-Württemberg!“

„Das häusliche Arbeitszimmer ist für Lehrkräfte zur Vor- und Nachbereitungdes Unterrichts, zur Korrektur der Klassenarbeiten und zur Aufbewahrungder personenbezogenen Daten der Schülerinnen und Schüler weiterhinunverzichtbar!“

Das Steueränderungsgesetz 2007 schafft die steuerlicheAnerkennung der Arbeitszimmer der Lehrkräfte in Höhe vonjährlich bis zu 1.250,00 EUR ab.



- Das Urlaubs- und Weihnachts-
geld wird ab 2007 in einer einzi-
gen Jahressonderzahlung zu-
sammengefasst. Vorgesehen ist
eine soziale Staffelung je nach Ent-
geltgruppe zwischen 35 % bis 95
% (E 1 bis E 8: 95 %; E 9 bis E 11:
80 %; E 12 bis E 13: 50 %; E 14
bis E 15: 35 %) eines Monatsein-
kommens. 

Ottmar Wiedemer

Das Bundesverwaltungsgericht hat
mit Beschluss vom 10. Januar 2006
die Streichung der Altersermäßigung
und die Einführung der 25. Depu-
tatsstunde für nicht rechtmäßig er-
klärt, weil das Kultusministerium
kein Mitbestimmungsverfahren mit
dem Hauptpersonalrat durchgeführt
hat.

Unsere Kolleginnen und Kollegen
fragten die BLV um Rat, welche
Schritte sie zur Sicherung der An-
sprüche einleiten sollten. Schließlich
forderte die GEW die Lehrkräfte zur
sofortigen Handlung auf. Die GEW
nutzte mit dieser Strategie die
Unsicherheit der Lehrkräfte aus und
instrumentalisierte sie gleichzeitig für
ihre Politik.

Die BLV waren von vornherein der
Ansicht, dass das Kultusministerium
keine Vielzahl von Einzelprozessen
führen kann. Das konnte auch nicht
das Ziel der Berufsvertretungen sein.
Aus Erfahrung wussten wir, dass
man bisher in vergleichbaren Situati-
onen einige wenige Musterprozesse
führte, gleichzeitig ruhten dann die
anderen Verfahren.

Mit diesem Ziel haben wir von An-
fang an im Kultusministerium ver-
handelt. Nachdem sich auch dort

die Emotionen gelegt hatten, konn-
ten die BLV erreichen, dass letztlich
die Vernunft überwiegt. 

Kultusminister Rau teilt uns mit Brief
vom 21. Juli 2006 mit: „Wir werden
die Regierungspräsidien bitten, bei
Widersprüchen von beamteten Lehr-
kräften keine Widerspruchsbeschei-
de zu erlassen, sondern das Ruhen
des Verfahrens anzubieten. Im Übri-
gen weisen wir darauf hin, dass die
eingelegten Widersprüche der be-
amteten Lehrkräfte nicht begründet
werden müssen.“

Das ist ein Verhandlungserfolg der
BLV. Damit besteht für Sie nun kein
Prozesskostenrisiko mehr. Wir haben
uns für Ihre Interessen erfolgreich
eingesetzt. 

Die BLV werden die notwendigen
Musterprozesse einleiten. Sämtliche
Mustervorlagen, die Sie benötigen,
finden Sie im Internet unter www.blv-
bw.de.

Wenn Sie diese Zeilen lesen, haben
Sie immer noch Zeit, Ihre Ansprüche
zu sichern. Bei Unklarheiten berät
Sie Herr Fechner, unser Geschäfts-
führer.

Herbert Huber

Arbeitszeit – Instrumentalisierung der
Kolleginnen und Kollegen ist der falsche Weg!

Standpunkt:

• Der Flächentarifvertrag wurde erhalten.
• Die Jahressonderzahlung bleibt erhalten, jedoch Einbußen je nach Entgelt-

gruppe.
• Die Arbeitszeit der Lehrkräfte bleibt wie bisher an die der Beamten ge-

koppelt.
• TV-L stellt im Grunde einen Sozialausgleich dar; Lehrer der hohen Ge-

haltsgruppen werden unverhältnismäßig benachteiligt.
• Besonderheiten des beruflichen Schulwesens müssen noch ausgehan-

delt werden (Vergütung der Direkteinsteiger).

Standpunkt:

• Das Kultusministerium muss
rückwirkend und zukünftig das
Deputat der wissenschaftlichen
Lehrkräfte auf wöchentlich 24
Stunden senken!

• Das Kultusministerium muss im
Nachhinein und zukünftig die
Altersermäßigung gewähren!

• Das Kultusministerium muss
Maßnahmen ergreifen, dass die
Arbeitszeit der Lehrkräfte unter
Berücksichtigung der unter-
richtsfreien Zeit auf jährlich
1.804 Stunden gesenkt wird!

• Die BLV haben einen Verhand-
lungserfolg im Interesse der
Lehrkräfte erreicht: Das KM ist
mit dem Ruhen der Verfahren
einverstanden!

• Die BLV werden sich auch zu-
künftig kraftvoll – aber seriös –
für die Interessen aller Lehr-
kräfte einsetzen!

• Die BLV setzen bei allen Ak-
tionen auf die Solidarität und
den Handlungsmut der Lehr-
kräfte!
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Die Verordnung über Ausbildung
und Prüfung an den Kaufmänni-
schen Berufskollegs bestimmt nach 
§ 17 Abs. 4, dass der Prüfungsaus-
schuss in der Schlusssitzung feststellt,
wer die Abschlussprüfung bestanden
hat. 

In neueren Prüfungsordnungen fin-
det sich eine andere Regelung. Die
Ausbildungs- und Prüfungsordnung
für die reformierte Berufsfachschule,

für die Berufskollegs (Verzahnung)
und für das Berufseinstiegsjahr re-
gelt, dass der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses feststellt, wer die
Abschlussprüfung bestanden hat.
Eine Schlusssitzung ist nach diesen
Vorschriften nicht mehr erforderlich.
Gleiches gilt nach der BGVO für das
berufliche Gymnasium.

Ich begrüße diese Regelungen und
Verfahrenserleichterungen ausdrück-

lich, da sie ein Beitrag zum Bürokra-
tieabbau und zur Entlastung der Kol-
leginnen und Kollegen sind.

Herbert Huber

Aufwertung des Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses – Ein Beitrag zum Bürokratieabbau

• Arbeits- und Gesundheitsschutz ist
Arbeitgeberpflicht (§ 3 ArbSchG)
und kann nicht alleine der Freiwil-
ligkeit und der Selbstevaluation
überlassen werden.

• Implementierung eines Arbeits-
schutzmanagementkonzeptes für
Kolleginnen und Kollegen und für
berufliche Schulen, die mit ihren
Werkstätten und Laboren  mittle-
ren Handwerksbetrieben gleichen.
Ein großes Gefährdungspotenzial
besteht durch die Grundlagenar-
beit mit vielerlei gefährlichen Werk-
zeugen und Maschinen, Emissio-
nen und Immissionen für die Be-
rufsanfänger und Lehrerinnen und
Lehrer in unseren Klassen!

• Bereitstellung von funktionsfähi-
gen Unterstützungsmodulen an den
Regierungspräsidien für die Berei-
che Sicherheitstechnik und psy-
chomentale Belastungsfaktoren.

• Erstellung von Gefährdungsbeur-
teilungen (§ 5 ArbSchG) durch
Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Ein-
bindung des Sachverstandes von
Fachberatern und Fachbetreuern
aus dem beruflichen Schulbereich,
die teilweise schon die Qualifika-
tion „Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit“ besitzen. 

• Installation von Lehrertandems
(Fachberater/Fachbetreuer) an den
Regierungspräsidien. Die Beibe-

BLV-Forderungen an den Kultusminister

Standpunkt:

• Stopp mit der Aufgabenab-
schichtung auf die Schulen und
die Lehrkräfte!

• Spürbarer Aufgabenwegfall und
Bürokratieabbau an den Schu-
len!

Gerd
Baumer

haltung der Arbeitsschutzausschüsse
(§ 11 ASIG) zur Unterstützung der
Schulleitungen und zur Einleitung
von Verbesserungsmaßnahmen an
beruflichen Schulen sind unab-
dingbar.

Vorgetragen am 23. Juni 2006
von unserem Arbeitsschutzexper-
ten Gerd Baumer.

!GEMEINSAM sind wir stark !


